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Verordnung 
vom 24. Mai 2005 

über Massnahmen gegenüber Sudan 

Aufgrund von Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 8. Mai 1991 über 
Massnahmen im Wirtschaftsverkehr mit fremden Staaten, LGBl. 1991 
Nr. 41, unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages und der Frem-
denpolizeilichen Vereinbarungen anwendbaren schweizerischen Rechts-
vorschriften und in Ausführung der Resolutionen 1556 (2004) vom 30. Juli 
2004 und 1591 (2005) vom 29. März 2005 des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen verordnet die Regierung: 

I. Massnahmen 

Art. 1 

Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material 

1) Die Lieferung, der Verkauf, die Durchfuhr und die Vermittlung von 
Rüstungsgütern jeder Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militär-
fahrzeuge und -ausrüstung, paramilitärische Ausrüstung sowie Zubehör 
und Ersatzteile dafür, nach Sudan sind verboten. 

2) Die Gewährung, der Verkauf und die Vermittlung von technischer 
Beratung, Ausbildung oder Unterstützung an Sudan im Zusammenhang 
mit der Lieferung, der Herstellung, dem Unterhalt oder der Verwendung 
von Rüstungsgütern nach Abs. 1 sind verboten. 

3) Die Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 
und 2 bewilligen: 
a) zur ausschliesslichen Verwendung durch die Mission der Vereinten 

Nationen in Sudan (UNMIS); 
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b) zur ausschliesslichen Verwendung durch regionale Organisationen in 
Einsätzen, die der Überwachung, Überprüfung oder Friedensförderung 
dienen; 

c) für die Lieferung nichtletalen militärischen Geräts, das ausschliesslich 
für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt ist; 

d) für die Lieferung von Schutzkleidung (z.B. kugelsichere Westen) zur 
persönlichen Verwendung durch Personal der Vereinten Nationen, 
Medienvertreter und humanitäres Personal; 

e) zur Unterstützung des umfassenden Friedensabkommens von Nairobi 
vom 9. Januar 2005. 

4) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der in Liechtenstein anwend-
baren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embargoge-
setzgebung. 

Art. 2 

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen 

1) Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder 
unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Orga-
nisationen nach dem Anhang befinden, sind gesperrt. 

2) Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Per-
sonen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder 
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonstwie direkt oder indirekt zur 
Verfügung zu stellen. 

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertra-
gungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirt-
schaftlicher Ressourcen zur Wahrung liechtensteinischer Interessen oder 
zur Vermeidung von Härtefällen ausnahmsweise bewilligen. 

Art. 3 

Begriffsbestimmungen 

In dieser Verordnung bedeuten: 
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, 

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungs-
mittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere 
und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, 
Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder 
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andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, 
Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien 
oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Siche-
rungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an 
Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Fi-
nanzierungsinstrument für Exporte; 

b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die 
Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme 
von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Finanzgesell-
schaften; 

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich 
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von 
Geldern nach Bst. a; 

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung ihrer Verwen-
dung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, ein-
schliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher 
Ressourcen. 

Art. 4 

Ein- und Durchreiseverbot 

1) Die Einreise in Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechten-
stein ist den im Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten. 

2) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des 
zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Aus-
nahmen gewähren. 

II. Vollzug und Strafbestimmungen 

Art. 5 

Kontrolle und Vollzug 

1) Die Regierung und die von ihr beauftragten Amtsstellen überwa-
chen den Vollzug der Massnahmen nach den Art. 1 und 2. 
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2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und 
Durchreiseverbots nach Art. 4. 

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen auf Anwei-
sung der Regierung die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen 
notwendigen Massnahmen, insbesondere die Anmerkung einer Verfü-
gungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von 
Luxusgütern. 

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten. 

Art. 6 

Meldepflichten 

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder 
von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass 
sie unter die Sperrung nach Art. 2 Abs. 1 fallen, müssen dies der Regie-
rung unverzüglich melden. 

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegen-
stand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen 
enthalten. 

Art. 7 

Zusammenarbeit und Amtshilfe 

1) Die für den Vollzug, die Kontrolle, die Deliktsverhütung oder die 
Strafverfolgung zuständigen liechtensteinischen Behörden können mit den 
zuständigen ausländischen Behörden und den Vereinten Nationen zusam-
menarbeiten und die Erhebungen koordinieren, soweit: 
a) dies zum Vollzug dieser Verordnung oder entsprechender Resolutionen 

des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erforderlich ist; und 
b) die ausländischen Behörden oder die Vereinten Nationen an das Amts-

geheimnis oder eine entsprechende Verschwiegenheitspflicht gebunden 
sind und in ihrem Bereich den Schutz vor Wirtschaftsspionage garan-
tieren. 
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2) Sie können die ausländischen Behörden sowie die Vereinten Natio-
nen namentlich um Herausgabe der erforderlichen Daten ersuchen. Zu 
deren Erlangung können sie ihnen Daten bekannt geben, namentlich über: 
a) Beschaffenheit, Menge, Bestimmungs- und Verwendungsort, Verwen-

dungszweck sowie Empfänger von Gütern; 
b) Personen, die an der Herstellung, Lieferung oder Vermittlung von 

Gütern beteiligt sind; 
c) die finanzielle Abwicklung des Geschäfts; 
d) gesperrte Konten und Vermögenswerte. 

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden können die Daten 
nach Abs. 2 den ausländischen Behörden oder den Vereinten Nationen 
bekannt geben, wenn die ersuchende Stelle: 
a) zusichert, dass die Daten nur für Zwecke nach dieser Verordnung und 

entsprechender Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Natio-
nen verwendet und nicht weitergeleitet werden; 

b) zusichert, dass die Daten nur dann in einem Strafverfahren verwendet 
werden, wenn sie nachträglich nach den Bestimmungen über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen beschafft worden sind; und 

c) Gegenrecht hält und die Massnahmen nach dieser Verordnung eben-
falls umsetzt; bei den Vereinten Nationen kann von diesem Erforder-
nis abgesehen werden. 

4) Die Bestimmungen des Rechtshilfegesetzes bleiben vorbehalten. 

Art. 8 

Verwendung von Daten 

1) Die liechtensteinischen Behörden dürfen die Daten, die im Zusam-
menhang mit dieser Verordnung anfallen, nur zum Vollzug dieser Ver-
ordnung verwenden. 

2) Vorbehalten bleibt die Verwendung in einem anderen Strafverfah-
ren, sofern konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass die Daten in diesem 
Verfahren Aufschluss geben können. 
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Art. 9 

Strafbestimmungen 

Widerhandlungen gegen Art. 1, 2, 4 oder 6 dieser Verordnung werden 
nach Art. 4 und 5 des Gesetzes bestraft, soweit nicht Strafbestimmungen 
der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güter-
kontroll- und Embargogesetzgebung zur Anwendung gelangen. 

III. Schlussbestimmungen 

Art. 10 

Aufhebung bisherigen Rechts 

1) Die Verordnung vom 25. Januar 2005 über Massnahmen gegenüber 
Sudan, LGBl. 2005 Nr. 18, wird vorbehaltlich Abs. 2 aufgehoben. 

2) Die Strafbarkeit von Widerhandlungen, die während der Geltungs-
dauer der in Abs. 1 genannten Verordnung begangen wurden, bleibt vor-
behalten. 

Art. 11 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang1 
(Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1) 

Natürliche Personen, Unternehmen und Organi-
sationen, gegen die sich die Massnahmen nach  

Art. 2 und 4 richten 

 
1 Dieser Anhang enthält zurzeit keine Einträge, da der zuständige Sanktionsausschuss des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen noch keine Namensliste veröffentlicht hat. 


